
 Einladung zur Jugendversammlung
(alle bis 27 Jahre) 

Jugendversammlung:
Erstellen einer Jugendordnung
Wahl der Jugendleitung
(Wahlberechtigt bis 27 Jahre, keine
Altersbeschränkung Kandidatur)

Protokoll der Jugendversammlung 

Schützenmeisteramt bestätigt
Jugendordnung

Beantragung des Vertretungsrechts
per Anschreiben beim zuständigen
Stadt- / Kreisjugendring 

Stadt- / Kreisjugendring teilt
Feststellungsbeschluss in
Bestätigungsschreiben an Verein mit

Kopie von Bestätigung, Vereinssatzung
und Jugendordnung ans
Landesjugendbüro

Der Weg zur Mitsprache in den jeweiligen 
Kreis- und Stadtjugendringen

Vorlagen findest du auf unserer Homepage unter https://www.bssj.de/materialien-downloads/antraege-und-formulare 

DIE ERSTEN SCHRITTE DIE ZWEITEN SCHRITTE

Ist der Verein ein eingetragener
Verein (e. V. / Kgl. Priv.)?
Gibt es genug Kinder, Jugendliche
& junge Erwachsene?

Initiator = Jugendleiter,
Jugendbetreuer, Vorstandsmitglied

Gespräch mit Schützenmeisteramt

Einladung zur Hauptversammlung mit
EXTRA Tagesordnungspunkt
“Änderung der Satzung”

Hauptversammlung
Aufnahme des
Jugendparagraphen in die
Satzung 
Protokoll verfassen

Satzungsänderung 
1) Notariell beglaubigen lassen
2) Im Vereinsregister eintragen lassen
3) Vom Landratsamt genehmigen
lassen

Bayerische Sportschützenjugend 
BAYERISCHER SPORTSCHÜTZENBUND e. V.  

Öffentlich anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe seit 1983 


